
Satzung
zur Änderung der Satzung über die Erhebung

von Essengeld an den Ludwigsfelder Kindertagesstätten
vom 13. 09. 1994

 

Auf der Grundlage von § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung des Landes Brandenburg vom 15.10.1993 (GVBl.
I Nr. 22 vom 18.10.1993), § 17 Abs. 1 des Kindertagesstättengesetzes des Landes Brandenburg vom
10.06.1992 (GVBl. I Nr. 10 vom 10.06.1992) und der §§ 1 Abs. 1, 14 Abs. 1 bis 3 des
Kommunalabgabengesetzes vom 27.06.1991 (GVBl. S. 200) hat die Stadtverordnetenversammlung
Ludwigsfelde am 11.07.1995 folgende Änderungssatzung beschlossen:
 

§ 1 
 

§ 3 Anstrich 4 und 5 erhält folgende Fassung:
 
- Hortkinder an Grundschulen und im Schulkinderhaus in den Ferien

und an unterrichtsfreien Tagen 3,30 DM
 

- Hortkinder an Grundschulen und im Schulkinderhaus während
der Schulzeit, an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien für Getränke 0,20 DM

§ 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

 
Baltrusch Scholl
Vorsitzender der Bürgermeister
Stadtverordnetenversammlung


